
 

 

Gebiete mit ausreichenden Kleinstrukturen 
 
NT 107;     NT 108;     NT 109 
                   NT 108-1; NT 109-1 
   50 %          75 %          90 % 
 
       Angrenzende Fläche                              Feldrand  
                     

 landwirtschaftlich genutzte Fläche                                    

 gärtnerisch genutzte Fläche 

 Straßen, Wege, Plätze 

 tragbares PS-Gerät 

 angrenzende Biotope < 3 m 
 
 
PS-Geräte mit Abdriftminderung 
 

 zu allen angrenzenden Biotopen > 3 m, 
auch auf ehemaliger landwirtschaftlicher 
Nutzfläche (Bsp: beantragte 
Landschaftselemente, Erstaufforstungen) 

 zu Forsten 
 
  
 
 
 
PS-Geräte ohne Abdriftminderung 
                          

 zu allen angrenzenden Biotopen > 3 m, 
auch auf ehemaliger landwirtschaftlicher 
Nutzfläche (Bsp: beantragte 
Landschaftselemente, Erstaufforstungen) 

 zu Forsten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      
 

 
Anwendungsverbot                     Abdriftminderung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Behandlungsfläche 
 

      
 
 
 
 
 
 

      
 
 
                    

 
  
 
                    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                    keine Einschränkung 
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20 m 



 

 

 
 
 


